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V
 

Vorwort zur 22. Auflage

Die 22. Auflage berücksichtigt die bis August 2016 erfolgten Gesetzesänderungen.

In dem Zeitraum ist das Mindestlohngesetz in Kraft getreten und die Verordnung 
(EWG) Nr. 3821/85 ist durch die Verordnung (EU) Nr. 165/2014 abgelöst worden. 

Neben diesen zentralen Änderungen berücksichtigt die 22. Auflage die weiteren Ände-
rungen, die seit 2014 eingetreten sind.

Rechtsanwalt Johannes Krems

Leichlingen, im August 2016
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Berufsbezogenes Recht
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Darunter fallen z. B. Fahrgemeinschaften von 
Arbeitnehmern, da der gezahlte Fahrtkostenan-
teil nicht die Betriebskosten übersteigt. Ebenfalls 
unterliegt nicht dem PBefG die Beförderung von 
kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürf-
tigen Personen mit Krankenkraftwagen. Ausge-
nommen ist ferner der vorübergehende Einsatz 
von Kraftfahrzeugen bei Notständen und Be-
triebsstörungen im Verkehr.

 Freistellungsverordnung
In der Freistellungsverordnung (abgedruckt im 
Anhang) hat der Gesetzgeber für bestimmte 
Beförderungen geregelt, dass für sie das PBefG 
nicht gilt. Für den Omnibusunternehmer sind 
insbesondere von Bedeutung Beförderungen 
von

 5 Schülern durch oder für Schulträger zum 
und vom Unterricht (§ 1 Ziffer 4 d)

 5 von behinderten Personen zu und von Be-
treuungseinrichtungen (§ 1 Ziffer 4 g)

 5 Kindern durch oder für Kindergartenträger 
zwischen Wohnung und Kindergarten (§ 1 
Ziffer 4 i).

Es handelt sich um den sog. freigestellten Schü-
ler-, Behinderten- und Kindergartenverkehr. 
Der freigestellte Schüler-, Behinderten- und 
Kindergartenverkehr setzt voraus, dass der je-
weilige Träger der Einrichtung, also die Gemein-
de oder der Kreis, zur Beförderung der Kinder 
den Omnibusunternehmer anmietet. Dabei ist 
entscheidend, dass das Entgelt nicht die Beför-
derten, sondern der jeweilige Träger zahlt.

Unternehmen, die ausschließlich inner-
staatliche Beförderungen durchführen, benöti-
gen keine Genehmigung nach dem PBefG. Bei 
Unternehmen, die auch grenzüberschreitende 
Beförderungen durchführen, darf der Unterneh-
mer im Freistellungsverkehr nur Omnibusse ein-
setzen, für die er eine Genehmigung nach dem 
PBefG besitzt. Dagegen benötigt er für Kleinbus-
se (PKW) keine Genehmigung für das Fahrzeug.

2.1 Personenbeförderungsrecht

2.1.1 Allgemeine Vorschriften

Kernstück des Rechts der gewerblichen Perso-
nenbeförderung auf der Straße sind das Perso-
nenbeförderungsgesetz (PBefG) vom 21. März 
1961 und einige auf dem PBefG beruhende 
Rechtsverordnungen.

Soweit der sachliche Geltungsbereich des 
PBefG reicht, folgt es dem Prinzip des geschlos-
senen Kreises: Die Personenbeförderung ist 
grundsätzlich nur in den im Gesetz vorgesehe-
nen Formen zulässig. Beförderungen sind nach 
diesem Gesetz nur zulässig, wenn der Unterneh-
mer eine Genehmigung besitzt. Genehmigungs-
fähig sind aber lediglich die Verkehrsarten und 
-formen, die das Gesetz nennt.

 Geltungsbereich
Das PBefG gilt für die entgeltliche oder geschäfts-
mäßige Personenbeförderung. Entgelt ist jede 
Gegenleistung, die mit einer Beförderung ange-
strebt wird. Die Gegenleistung braucht nicht in 
Geld zu bestehen. Vielmehr sind als Entgelt auch 
wirtschaftliche Vorteile anzusehen, die mittelbar 
für die Wirtschaftlichkeit einer auf diese Weise 
geförderten Erwerbstätigkeit erstrebt werden. So 
sind z. B. auch kostenlose Transferfahrten zum 
Flughafen, die ein Reisebüro anbietet, als ent-
geltlich einzustufen. Denn mit diesem Angebot 
will das Reisebüro Kunden gewinnen. Geschäfts-
mäßig ist jede auf Dauer gerichtete, in Wieder-
holungsabsicht vorgenommene Beförderung; ob 
dies zur Gewinnerzielung geschieht oder nicht, 
ist unerheblich.

Dem PBefG unterliegen nicht Personen-
beförderungen mit Personenkraftwagen (Pkw), 
sofern diese unentgeltlich sind oder das Gesamt-
entgelt die Betriebskosten nicht übersteigt. Per-
sonenkraftwagen sind Kraftfahrzeuge, die nach 
ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung 
von nicht mehr als neun Personen einschließlich 
Fahrer geeignet und bestimmt sind. 
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3.2 Kalkulation von Angeboten

Während im Linienverkehr der Unternehmer für 
seine Beförderungsentgelte die Zustimmung der 
Genehmigungsbehörde braucht, ist er im Gele-
genheitsverkehr sowie im Freistellungsverkehr 
bei seiner Angebotsgestaltung frei. Die Preis-
bildung erfolgt nach marktwirtschaftlichen 
Kriterien. Die Preisforderung orientiert sich an 
den Kosten. Gleichzeitig muss der Unternehmer 
berücksichtigen, inwieweit sein Preis am Markt 
durchsetzbar ist.

Die Kalkulation sollte grundsätzlich eine 
Vollkostenkalkulation sein. In der Vollkosten-
rechnung werden die gesamten Kosten erfasst, 
gegliedert und im Anschluss über die Kosten-
stellen- sowie die Kostenträgerrechnung auf die 
verschiedenen Leistungen des Betriebes weiter-
verrechnet.

In der Teilkostenrechnung (Deckungsbei-
tragsrechnung) werden die Kosten der direkten 
betrieblichen Leistung kalkuliert. Das sind die 
variablen Kosten. Die fixen Kosten bleiben unbe-
rücksichtigt. Die variablen Kosten, also die Kos-
ten, die unmittelbar durch die Fahrt entstehen, 
sind die Preisuntergrenze. Mit dem Vergütungs-
bestandteil, der die variablen Kosten übersteigt, 
werden die fixen Kosten abgedeckt.

Je nach Lage des Unternehmens ist entweder 
die Vollkosten- oder Deckungsbeitragsrechnung 
angebracht. Eine Deckungsbeitragsrechnung ist 
angebracht, wenn Kapazitäten des Unterneh-
mens brach liegen und ein Vollkostenpreis am 
Markt nicht erzielbar ist. Denn durch die Auf-
tragsannahme kann zwar nicht der Gewinn ma-
ximiert werden, jedoch wird der Verlust mini-
miert. Dies wird am folgenden Beispiel deutlich:

Die Vollkosten betragen 900,- € und setzen 
sich aus 500,- € fixen Kosten und 400,- € va-
riablen Kosten zusammen. Am Markt ist nur 
eine Vergütung i. H. v. 700,- € erzielbar. Wird 
der Auftrag bei Unterbeschäftigung nicht durch-
geführt, so entstehen in jedem Fall fixe Kosten i. 
H. v. 500,- €. Wird der Auftrag durchgeführt, so 

wird dadurch ein gewisser Teil der fixen Kosten 
abgedeckt.

Um ein Angebot zu kalkulieren, muss sich der 
Unternehmer zunächst aus seiner Kostenrech-
nung die notwendigen Kalkulationsdaten ver-
schaffen. Hierzu dient das nachfolgende Schema.

3.2.1 Kalkulationsdaten

Position

01 Kaufpreis mit Bereifung

02 Kaufpreis ohne Bereifung

03 Einsatztage/Jahr

04 Kilometerleistung/Jahr

05 Nutzungsdauer

06 Restwert

07 Umlaufvermögen

08 durchschnittliche Kapitalbindung

09 betriebsnotwendiges Kapital Pos. 7  +  8

10 Verzinsung...... v. Pos. 9

11 Haftpflicht und Kaskoversicherung

12 Kfz-Steuer

13 Allgemeine Verwaltungskosten

14 Kraftstoffverbrauch

15 Kraftstoffpreis

16 Reifenlaufleistung

17 sonst. bewegl. Kosten pro km (Öl, Rep., 
Reinigung etc.)

18 Fahrerlohn brutto

19 Lohnnebenkosten 40 % v. Pos. 18

20 Fahrerspesen pro Tag

Bei der Kalkulation eines Angebotes sind die 
entfernungsabhängigen und die zeitbeding-
ten Kosten zu berücksichtigen.

Die vom Unternehmer ermittelten Kalkula-
tionsdaten werden in das nachfolgende Ausrech-
nungsschema eingesetzt.
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Fragen und Antworten

 ? Was versteht man unter Marketing?

 v Unter Marketing versteht man die Planung, 
Koordination und Kontrolle aller auf den 
Markt ausgerichteten Unternehmensakti-
vitäten mit dem Zweck der Befriedigung 
der Kundenbedürfnisse einerseits und der 
Erfüllung der Unternehmensziele anderer-
seits.

 ? Welche Marketinginstrumente gibt es?

 v Marketinginstrumente sind
 5 Preispolitik
 5 Produktpolitik
 5 Distributionspolitik
 5 Kommunikationspolitik

 ? Was versteht man unter Preispolitik?

 v Mit der Preispolitik legt der Unternehmer 
die Bedingungen fest, zu denen er seine 
Leistungen anbieten will. Einmal ist dies 
natürlich sein Preis. Aber weiterhin gehört 
dazu, ob der Unternehmer Preisdifferenzie-
rungen (Saison und Nebensaisonzeiten), 
Rabatte oder Skonto anbieten will.

 ? Was versteht man unter Produktpolitik?

 v Die Produktpolitik legt fest, welche Dienst-
leistungen bzw. Problemlösungen angebo-
ten werden sollen. Elemente der Produkt-
politik sind:

 5 Produktpalette
 5 Kundendienst (Service)
 5 Sortiment
 5 Marke

 ? Was versteht man unter Distributionspoli-
tik?

 v Die Distributionspolitik legt fest, über 
welche Absatzkanäle/Absatzmittler die 
Produkte des Unternehmens in den Markt 
gebracht werden sollen:

 5 Eigene/fremde Reisebüros
 5 Telefon/Fax im Unternehmen
 5 Internet
 5 Soziale Medien

 ? Welchen Zweck erfüllt die Kommunikations-
politik?

 v Die Kommunikationspolitik legt fest, welche 
Informations- und Beeinflussungsmaß-
nahmen eingesetzt werden sollen, um die 
Dienstleistungen abzusetzen. Elemente der 
Kommunikationspolitik sind:

 5 Werbung
 5 Verkaufsförderung (Sales Promotion)
 5 Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations)
 5 Persönlicher Verkauf

 ? Nennen Sie mögliche Marketingziele!

 v Erhöhung des Bekanntheitsgrades
 5 Steigerung des Marktanteils
 5 Verbesserung des Images

 ? Welchen Zweck kann Werbung erfüllen?

 v Bedürfnisse bei den Kunden wecken
 5 Neue Kunden gewinnen
 5 Stammkunden erhalten
 5 Neuen Produkten/Dienstleistungen 

soll der Weg zum Abnehmer gebahnt 
werden

 5 Neue Produkte/Dienstleistungen be-
kannt machen
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4.1 Zulassung und Betrieb der 
Fahrzeuge

Der Begriff »Kraftomnibus« und die unter-
schiedlichen Arten der Fahrzeuge

Ein Kraftomnibus ist ein Kraftfahrzeug, das 
nach seiner Bauart und Ausstattung zur Beför-
derung von mehr als 9 Personen (einschließlich 
Führer) geeignet und bestimmt ist (§  4 Abs.  4 
PBefG). Bei Fahrzeugen, die zur Beförderung 
von bis zu 9 Personen einschließlich Führer ge-
eignet und bestimmt sind, handelt es sich um 
Personenkraftwagen. Damit ist der sog. »Klein-
bus« ein Pkw. Eine Einteilung der Arten von 
Omnibussen lässt sich einmal nach der Art des 
Einsatzes in Linien- oder Reisebusse vorneh-
men. Zudem lassen sich die Busse bauartbe-
dingteinteilen in:

Midibus Omnibusse mit einer Länge 
zwischen ca. 8 m und ca. 10 m

Niederflurbus Omnibusse mit einem abge-
senkten Fahrzeugboden (fahr-
gastfreundlicher Einstieg)

Gelenkbus Mehrteiliges, im Betrieb nicht 
trennbares Fahrzeug mit durch-
gehendem Fahrgastraum, des-
sen Teile durch ein oder mehrere 
Gelenke verbunden sind

Hochdecker Reisebusse mit einem hoch-
liegenden Fahrgastraum

Doppeldecker Busse mit zwei Etagen für die 
Fahrgastbeförderung

Mit Wirkung zum 13. Februar 2005 wurden 
national die Anforderungen der EU-Richtlinie 
2001/85 »Kraftomnibusse« in die StVZO über-
nommen. Das führt für Omnibusse, die ab dem 
13. Februar 2005 erstmals zugelassen werden, zu 
folgenden Änderungen:

Bei den Omnibussen wird zwischen drei 
Klassen unterschieden:

a) Klasse-I-Fahrzeuge = Stadt-Linienbusse

b) Klasse-II-Fahrzeuge = Überland-Linienbusse

c) Klasse-III-Fahrzeuge = Reisebusse

Für Omnibusse der Klasse I wird ab Erstzulas-
sungsdatum 13. Februar 2005 vorgeschrieben, 
dass sie rollstuhlgerecht ausgestattet sein müs-
sen. Fahrzeuge der Klassen II und III können 
freiwillig rollstuhlgerecht ausgestattet sein.

4.1.1 Zulassung von Kraftomnibussen

Omnibusse werden beim Straßenverkehrsamt 
des Betriebssitzes zugelassen. Bei der »Anmel-
dung« sind vorzulegen:

 5 Ausweis des Antragstellers
 5 Zulassungsbescheinigung II (Kfz-Brief)
 5 Versicherungsnachweis
 5 SEPA-Lastschriftmandat für den Einzug der 

Kraftfahrzeugsteuer

Für einen Bus, für den eine Genehmigung nach 
dem PBefG beantragt werden soll, ist zusätzlich 
die TÜV-Bescheinigung über die Ausstattung 
nach der BOKraft vorzulegen. Nachzuweisen 
ist außerdem die evtl. Eichung des EG-Fahrten-
schreibers. Mit der Zulassung erfolgt auch die 
Anmeldung zur Kfz-Steuer. Am Ende des Ver-
fahrens wird von der Behörde eine Zulassungs-
bescheinigung I (Kfz-Schein) ausgegeben, der zu 
jeder Zeit mitzuführen und auf Verlangen vor-
zulegen ist. Änderungen der tatsächlichen Ver-
hältnisse sind der Zulassungsstelle jederzeit zu 
melden.
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seite. Ausreichend ist allein die Straßenbe-
leuchtung (»Laternengarage«), wenn diese 
die ganze Zeit brennt und das Fahrzeug auf 
ausreichende Entfernung deutlich sichtbar 
macht.

 5 Busse, die auf der Fahrbahn in Ortschaften 
halten, müssen stets das Standlicht einge-
schaltet haben oder aber eine vorn und hin-
ten angebrachte hellrot gestreifte Warntafel 
bestimmter Größe benutzen.

 5 Schulbusse müssen an der Rückseite mit 
zwei zusätzlichen hoch angebrachten Blink-
leuchten ausgerüstet sein.

Kommt es zu einem Verkehrsunfall, hat jeder 
Beteiligte

 5 unverzüglich zu halten,
 5 den Verkehr zu sichern und bei gering-

fügigem Schaden unverzüglich beiseite zu 
fahren,

 5 sich über die Unfallfolgen zu vergewissern,
 5 Verletzten zu helfen.

Beteiligt an einem Verkehrsunfall ist jeder, des-
sen Verhalten nach den Umständen zum Unfall 
beigetragen haben kann.

5.3 Führerscheinrecht

5.3.1 Führerschein

Um einen Omnibus fahren zu können, bedarf 
es der Führerscheinklasse D. Für Fahrzeuge mit 
nicht mehr als 16 Fahrgastplätzen genügt der 
Führerschein D1. 

Der Führerschein Klasse D bzw. D 1 wird auf 
die Dauer von 5 Jahren erteilt und muss nach 
Ablauf verlängert werden. Die Verlängerung er-
folgt, wenn der Fahrer durch ein ärztliches sowie 
augenärztliches Zeugnis seine geistige und kör-
perliche Eignung nachweist. Ersterwerber und 
Omnibusfahrer ab dem 50. Lebensjahr müssen 
zusätzlich ein betriebs- oder arbeitsmedizini-

sches bzw. medizinisch-psychologisches Gut-
achten vorlegen, dass sie bestimmte Anforde-
rungen erfüllen hinsichtlich:

 5 Belastbarkeit
 5 Orientierungsleistung
 5 Konzentrationsleistung
 5 Aufmerksamkeitsleistung
 5 Reaktionsfähigkeit

Zum Mitführen eines Anhängers mit einer zu-
lässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg be-
darf es der zusätzlichen Klasse E.

5.3.2 Grundqualifikation/
beschleunigte 
Grundqualifikation

Um Fahrten zu gewerblichen Zwecken im Per-
sonenverkehr durchzuführen, muss der Fahrer 
zusätzlich eine Grundqualifikation erwerben. 
Dabei unterscheidet man zwischen Grundquali-
fikation und beschleunigter Grundqualifikation.

 Grundqualifikation
Der Nachweis der Grundqualifikation kann auf 
zwei Wegen erfolgen:

 5 Es wird eine Berufsausbildung zum Berufs-
kraftfahrer oder zur Fachkraft im Fahrbe-
trieb erfolgreich abgeschlossen.

 5 Es wird erfolgreich eine Prüfung bei der 
IHK abgelegt. Die Prüfung umfasst:

a) einen theoretischen Prüfungsteil – 240 Minu-
ten

 5 Multiple-Choice-Fragen
 5 Fragen mit direkter Antwort
 5 Erörterung von Praxissituationen und

b) einen praktischen Prüfungsteil – 120 Minuten, 
bestehend aus 3 Teilen

 5 Fahrprüfung – 120 Min.
 5 Praktischer Prüfungsteil – 30 Min. (zu The-

men wie z. B. Notfallsituationen)
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7.1 Bedeutung und Funktion

Die für einen Omnibus-Unternehmer wichtigs-
ten Organisationen und Verbände sind die

 5 Omnibus-Unternehmer-Verbände,
 5 Industrie- und Handelskammern (IHK),
 5 Gewerkschaften:  

Der einzelne Omnibus-Unternehmer kann 
auf freiwilliger Basis Mitglied eines Landes-
verbandes werden. Seit dem 01.01.1981 ver-
tritt der Bundesverband Deutscher Omni-
busunternehmer (bdo) e.V. die Belange des 
Gewerbes auf Bundesebene. Ebenfalls auf 
Bundesebene vertritt der RDA e.V. spezielle 
Interessen der Reiseveranstalter.

Die wesentlichsten Aufgaben der Omnibus-
Unternehmerverbände sind:

 5 Vertretung und Förderung der verkehrs- 
und gewerbepolitischen Anliegen des 
Gewerbes auf Landes- und Bundesebene, 
auf europäischer Ebene sowie in sonstigen 
internationalen Organisationen;

 5 Beratung und Unterstützung der Mitglieder 
in allen grundsätzlichen Angelegenheiten, 
Organisation von Aus- und Fortbildung;

 5 Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
dem Gewerbe und anderen Verkehrsträgern;

 5 ggfs. auch der Abschluss von Lohn- und Man-
teltarifverträgen mit den Gewerkschaften.

Zur Mitgliedschaft in einer Industrie- und Han-
delskammer (IHK) ist hingegen jeder Omni-
bus-Unternehmer per Gesetz verpflichtet.

Die IHK sind öffentlich-rechtliche Körper-
schaften, denen wichtige sonst staatlich wahrzu-
nehmende Aufgaben zur Selbstverwaltung über-
lassen wurden. Sie sollen insbesondere

 5 das Gesamtinteresse der ihnen angehören-
den Gewerbetreibenden wahrnehmen;

 5 für die Förderung der gewerblichen Wirt-
schaft wirken und dabei die Interessen ein-
zelner Gewerbezweige und -betriebe abwä-
gend und ausgleichend berücksichtigen und

 5 sich der Durchführung und Fortentwick-
lung der Berufsbildung widmen.

Als dem Busgewerbe nahestehende Organisa-
tion ist auch die Gütegemeinschaft Buskomfort 
(gbk) zu erwähnen. Qualitätssicherung ist das 
Ziel dieser Organisation.

7.1.1 Klassifizierung

Die Gütegemeinschaft Buskomfort (gbk) 
(. Abb. 7.1) vergibt die Güteklassen (Sterne) für die 
Klassifizierung von Omnibussen. Um die Sterne 
verwenden zu können, muss man Mitglied der gbk 
sein. Die gbk unterscheidet folgende Abstufungen:

 Standard-Class

 Tourist-Class

 Komfort-Class

 First-Class

 Luxus-Class

Kriterien für die Vergabe der Sterne sind:
 5 Sitzabstand
 5 Stärke, Höhe und Verstellbarkeit der Rü-

ckenlehne
 5 Vorhandensein von Armlehnen, Leselam-

pen, Fahrgasttischen
 5 Ausstattung mit Kühlschrank, WC, Klima-

anlage, Mikrofone für Fahrer und Reiselei-
tung, Küche

 5 Pflegezustand der Busse

Die Omnibusse werden in regelmäßigen Abstän-
den auf die Einhaltung der Kriterien überprüft.
Garant für Busreisequalität: Das Gütezeichen der 
Gütegemeinschaft Buskomfort (. Abb. 7.1) stan-
dardisiert den Komfort eines Reisebusses über 
die Sitzplatzkapazität und die Serviceeinrichtun-
gen an Bord. Nur Busreiseveranstalter, die ihre 
Busse regelmäßig überprüfen lassen, dürfen sich 
mit den Sternen schmücken.
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8.1 Schriftliche Prüfung

8.1.1 Teil I: Fragen und Antworten

 ? 1.  Zwischen welchen zwei Arten unterschei-
det man bei Tarifverträgen?

 v Man unterscheidet zwischen Lohn- und Ge-
haltstarifverträgen auf der einen Seite sowie 
Manteltarifverträgen auf der anderen Seite.

Bewertung: 2 Punkte

 ? 2.  Wann findet ein Tarifvertrag auf das 
Arbeitsverhältnis Anwendung?

 v Ein Tarifvertrag findet Anwendung, wenn 
entweder beiderseitige Tarifbindung vor-
liegt oder der Tarifvertrag für allgemeinver-
bindlich erklärt wurde oder dessen Geltung 
im Arbeitsvertrag vereinbart wurde.

Bewertung: 3 Punkte

 ? 3.  Wie lange ist die Amtsdauer des Betriebs-
rates?

 v Sie beträgt 4 Jahre.

Bewertung: 1 Punkt

 ? 4.  In welchem Gesetz sind bestimmte Ver-
kehre aus dem Anwendungsbereich des 
PBefG herausgenommen? Nennen Sie 
die drei wichtigsten Verkehre.

 v Die Freistellungsverordnung bestimmt, dass 
für bestimmte Verkehre das PBefG nicht 
gilt. Die drei dort geregelten wichtigsten 
Verkehre sind der freigestellte Schüler-, Be-
hinderten- und Kindergartenverkehr.

Bewertung: 4 Punkte

 ? 5.  Welche Pflichten bestehen im Linien-
verkehr?

 v Im Linienverkehr bestehen vier Pflichten, 
nämlich Betriebs-, Beförderungs-, Tarif- und 
Fahrplanpflicht.

Bewertung: 4 Punkte

 ? 6.  Welche Gründe rechtfertigen eine 
Kündigung bei Geltung des Kündigungs-
schutzgesetzes?

 v Eine Kündigung ist gerechtfertigt durch per-
sonenbedingte, verhaltensbedingte oder 
betriebsbedingte Kündigungsgründe.

Bewertung: 3 Punkte

 ? 7.  Wie hoch darf die tägliche Lenkzeit nach 
der VO (EG) Nr. 561/2006 sein?

 v Die Tageslenkzeit darf neun und zweimal die 
Woche zehn Stunden nicht überschreiten.

Bewertung: 2 Punkte

 ? 8.  Wie hoch sind die Mehrwertsteuersätze?

 v Der Normalsteuersatz beträgt 19 % und der 
ermäßigte 7 %.

Bewertung: 2 Punkte

 ? 9.  Welche Kriterien muss die Firma eines 
Kaufmanns erfüllen?

 v Die Firma muss Unterscheidungskraft besit-
zen, aus ihr muss das Gesellschaftsverhältnis 
ersichtlich sein und die Haftungsverhältnis-
se müssen offen gelegt werden.

Bewertung: 3 Punkte
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 v Man unterscheidet zwischen Linienverkehr, 
Sonderformen des Linienverkehrs, Gelegen-
heitsverkehr und Werkverkehr.

Bewertung: 4 Punkte

 ? 37.  Welches Abkommen ist maßgeblich bei 
einer Fahrt in die Türkei?

 v Es gilt das Interbusabkommen.

Bewertung: 1 Punkt

 ? 38. Was versteht man unter Kabotage?

 v Unter Kabotage versteht man die Beförde-
rung, die ein Unternehmer in einem Land 
durchführt, in dem er keinen Sitz hat.

Bewertung: 3 Punkte

 ? 39.  Was muss der Unternehmer für den 
grenzüberschreitenden Gelegenheits-
verkehr am Omnibus mitführen?

 v Es sind die beglaubigte Kopie der Gemein-
schaftslizenz und das Fahrtenblatt mitzu-
führen.

Bewertung: 2 Punkte

 ? 40. Wie lange wird eine Genehmigung für 
einen grenzüberschreitenden Linienverkehr 
innerhalb der EU erteilt?

 v Die Genehmigungsdauer beträgt 5 Jahre.

Bewertung: 1 Punkt

8.1.2 Teil II: Fallstudie

Sie waren bisher als Omnibusunternehmer nur 
im Linienverkehr tätig. Nunmehr möchten 

Sie auch in den Reiseverkehr einsteigen. Hier-
zu kaufen Sie sich einen neuen Omnibus mit 
50 Sitzplätzen. Als erste Fahrt planen Sie eine 
Fahrt nach Paris mit sieben Übernachtungen. 
Sie gehen davon aus, dass Ihr Bus ausgebucht 
sein wird. Für den Reiseverkehr stellen Sie einen 
neuen Fahrer ein.

 ? 1.  Für den Reiseverkehr benötigen Sie 
Genehmigungen. Schildern Sie, wie das 
Genehmigungsverfahren vor sich geht. 
Geben Sie insbesondere an

 5 wonach sich die örtliche Zuständigkeit 
der Genehmigungsbehörde richtet;

 5 welche Formen des Gelegenheitsver-
kehrs es gibt und worunter Ihre Fahrt 
nach Paris fällt;

 5 welche Genehmigungsvoraussetzun-
gen sind zu erfüllen?

 5 Genehmigungsdauer

 v Das Genehmigungsverfahren wird ein-
geleitet durch einen Antrag an die Geneh-
migungsbehörde. Im Gelegenheitsverkehr 
ist örtlich zuständig die Genehmigungsbe-
hörde, in deren Bezirk der Betriebssitz oder 
die Niederlassung des Unternehmens liegt. 
Der Antrag muss enthalten den Namen und 
Betriebssitz, Angaben darüber, dass bereits 
Genehmigungen im Linienverkehr vorlie-
gen, dass Gelegenheitsverkehr beantragt 
wird sowie Angaben über Zahl, Art und 
Fassungsvermögen (Sitzplätze) des neuen 
Omnibusses.

Es gibt drei Formen des Gelegenheitsver-
kehrs, nämlich Ausflugsfahrten, Ferienziel-
reisen und Mietomnibusverkehr. Bei der 
Fahrt nach Paris handelt es sich um eine 
Ferienzielreise. Als Genehmigungsvoraus-
setzungen müssen vorliegen: Leistungs-
fähigkeit, Zuverlässigkeit, fachliche Eignung 
und Betriebssitz in Deutschland. Die Geneh-



218 Kapitel 9 • Vorschriftensammlung

9

9.1 Berufszugangsverordnung für 
den Straßenpersonenverkehr 
(PBZugV)

Vom 15. Juni 2000 (BGBl. 2000 I S. 851), zuletzt 
geändert durch Artikel 484 der Zehnten Zustän-
digkeitsanpassungsverordnung vom 31. August 
2015 (BGBl. I S. 1474)

Auf Grund
 5 des § 57 Abs. 1 Nr. 4 in Verbindung mit § 13 

Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 8. 
August 1990 (BGBl. I S. 1690),

 5 des § 17 des Güterkraftverkehrsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
Juni 1998 (BGBl. I S. 1485),

in Verbindung mit Artikel  56 des Zuständig-
keitsanpassungs-Gesetzes vom 18.  März 1975 
(BGBl. I S.  705) und dem Organisationserlass 
vom 27. Oktober 1998 (BGBl. I S. 3288), verord-
net das Bundesministerium für Verkehr, Bau- 
und Wohnungswesen:

§ 1 Persönliche Zuverlässigkeit
(1) Der Unternehmer und die zur Führung der Ge-
schäfte bestellten Personen gelten als zuverlässig 
im Sinne des §  13 Abs.  1 Nr.  2 des Personenbeför-
derungsgesetzes, wenn keine hinreichenden An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass bei der Führung 
des Unternehmens die für den Straßenpersonen-
verkehr geltenden Vorschriften missachtet oder 
die Allgemeinheit bei dem Betrieb des Unter-
nehmens geschädigt oder gefährdet werden. An-
haltspunkte für die Unzuverlässigkeit des Unter-
nehmens oder der für die Führung der Geschäfte 
bestellten Person sind insbesondere
1. rechtskräftige Verurteilungen wegen schwerer 

Verstöße gegen strafrechtliche Vorschriften,
2. schwere Verstöße gegen

a) Vorschriften des Personenbeförderungs-
gesetzes oder der auf diesem Gesetz beru-
henden Rechtsverordnungen,

b) arbeits- oder sozialrechtliche Pflichten, ins-
besondere gegen die Vorschriften über die 
Lenk- und Ruhezeiten des Fahrpersonals,

c) Vorschriften, die im Interesse der Verkehrs- 
und Betriebssicherheit erlassen wurden, 
insbesondere gegen die Vorschriften des 
Straßenverkehrsgesetzes, der Straßenver-
kehrs-Ordnung oder der Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung,

d) die abgabenrechtlichen Pflichten, die sich 
aus unternehmerischer Tätigkeit ergeben,

e) § 1 des Pflichtversicherungsgesetzes vom 5. 
April 1965 (BGBl. I S. 213) in der jeweils gel-
tenden Fassung,

f ) umweltschützende Vorschriften, dabei ins-
besondere des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes oder solche der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung in ihren jeweils 
geltenden Fassungen.

(2) Beim Verkehr mit Kraftomnibussen sind der Unter-
nehmer und der Verkehrsleiter im Sinne des Artikels 4 
der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur 
Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung 
zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur 
Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates (ABl. 
L 300 vom 14.11.2009, S. 51) zuverlässig im Sinne des 
Artikels  6 der Verordnung (EG) Nr.  1071/2009, wenn 
keine Tatsachen dafür vorliegen, dass
1. bei der Führung des Unternehmens gegen ge-

setzliche Bestimmungen verstoßen oder
2. bei dem Betrieb des Unternehmens die Allge-

meinheit geschädigt oder gefährdet wird.
Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen der 
Unternehmer und der Verkehrsleiter in der Regel 
nicht, wenn sie wegen eines schwersten Verstoßes 
gegen Gemeinschaftsvorschriften im Sinne des 
Anhangs IV der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009
1. rechtskräftig verurteilt worden sind oder
2. ein gegen sie ergangener Bußgeldbescheid 

unanfechtbar geworden ist.
Darüber hinaus können der Unternehmer und der 
Verkehrsleiter insbesondere dann unzuverlässig 
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